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	[bookmark: _GoBack]1. Bezeichnung des Stoffes beziehungsweise Gemisches und des Unternehmens

	1.1 Produktidentifikator

	Handelsname
	Quanocens

	REACH Registration No.:
	Unzutreffend. Mischung

	Molecular Formula:
	Unzutreffend. Mischung

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

	Verwendung des Stoffes/des Gemisches
	Sprüh- und Wischdesinfektion, Flächendesinfektion von Medizinprodukten Zur Desinfektion von Luft, Wasser, Oberflächen, Geräten, Desinfektion von Kleidung und Geräten, Lebensmittelindustrie, Kantinen, Gesundheits- und OP-Bereich, elektromedizinische Geräte, Veterinärmedizin, Kosmetikindustrie, Farben- und Lackindustrie, Textilindustrie, Lederindustrie, Schuhindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie, chemische Industrie, agroindustrieller Komplex, Versorgungsunternehmen
Für weitere Anwendung siehe technisches Datenblatt des Produktes.


	Empfohlene Verwendung
	 Sprüh- und Wischdesinfektion 

	Empfohlene Einschränkung der Anwendung
	Unbekannt

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhietsdatenblatt zur Verfügung stellt

	Hersteller
	EUMEDICAL EUROPA SRLS

	Addresse:
	Via Piastrarella 9, I- 00075 Lanuvio Italien 

	Auskunftsgebender Bereich
	00393281459835

	
	Е-mail: luigiinderst@gmail.com

	Händler: Nobis Futurum GmbH, Weberstraße 3, D-89343 Jettingen-Scheppach 
Telefon +49 731 28065454 Е-mail: info@nobisfuturum.de

	 1.4 Notrufnummer 
Für dringende Informationen wenden Sie sich bitte an:
Berlin: Giftnotruf Berlin Telefon 030 192 40
Bonn: Informationszentrale gegen Vergiftungen Telefon 0228 192 40
Erfurt: Giftinformationszentrum Telefon 0361 730 730
Freiburg: Vergiftungs-Informations-Zentrale  Telefon 0761 192 40
Göttingen: Giftinformationszentrum-Nord  Telefon 0551 192 40 (Jedermann) und 383 180 (Fachleute)
Mainz: Giftinformationszentrum Rheinland-Pfalz/Hessen  Telefon 06131 192 40
München: Giftnotruf Telefon 089 192 40
Österreich, Wien: Vergiftungsinformationszentrale Telefon +43 140 643 43 

	2. Mögliche Gefahren

	2.1 Einstufung gemäß der EG-Richtlinie n./2008 [CLP/GHS]

	Gemisch Nanosilber 50% und Nanokupfer 50% 

	2.2 Kennzeichnungslelemente

	Eine Warnkennzeichnung ist nicht vorgesehen nach (ЕС) 1272/2008 [CLP/GHS].

	2.3 Sonstige Gefahren

	Nicht anwendbar



	3. Zusammensetzung und Angaben zu den Bestandteilen

	3.1 Gemische
	

	Der tatsächliche Gehalt der Komponenten wird zur Klassifizierung des Gemisches verwendet.

	Name des Inhaltstoffes
	Identifikator
	CAS
	Klassifikation (CLP/GHS)
	Gewicht (%) 

	Kolloidales Silber
	231-131-3
	7440-22-4
	Nicht klassifiziert
	0,02

	Kolloidales Kupfer
	231-159-6
	7440-50-8
	Nicht klassifiziert
	0,08



	4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

	
	

	Augenkontakt
	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen für mindestens 15 Minuten.
Arzt verständigen falls die Beschwerden anhalten.

	Hautkontakt
	Kontaminierte Kleidung ausziehen und Haut mit Wasser spülen.

	Verschlucken
	Mit Wasser Mund ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen

	Einatmen
	Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen

	4.2 Wichtige akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

	Augenkontakt
Verschlucken
Hautkontakt
	Zu Symptomen gehören Schmerzen, Tränenfluss, Rötung
Symptom Magenschmerzen
Symptome Schmerzen, Reizung, Rötung

	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	Keine besondere Behandlung

	5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	5.1 Löschmittel

	Geeignete Löschmittel
	Löschmittel verwenden welches für Umgebung und Interieur geeignet ist

	Ungeeignte Löschmittel:
	keine bekannt

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemsich ausgehende Gefahren

	Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und andere Zerfallsprodukte.


	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	Verwenden Sie standardmäßige Brandbekämpfungsverfahren und berücksichtigen Sie die Gefahren anderer beteiligter Materialien. Besondere Schutzausrüstung: Schutzkleidung tragen.


	
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren

	

	6.1.1 Für Personen, die keine Rettungskräfte sind
	Das verschüttete Material nicht berühren oder darauf treten. Verschüttetes Material kann rutschig sein. Das Produkt weist keine besondere Toxizität im Falle eines Verschüttens oder der Notwendigkeit einer Deaktivierung auf.


	6.1.2 Für Ersthelfer
	Siehe Sektion 8

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen

	Quanocens stellt kein Umweltrisiko dar

	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

	Auf den Boden gelangen: Verschüttetes Material mit saugfähigem Material aufnehmen und zur weiteren Entsorgung in einen verschlossenen Behälter geben.
Verschütten in einen Wasserlauf: Leckage stoppen.
Behälter geschlossen halten und in Übereinstimmung mit allen geltenden Umweltvorschriften entsorgen.

	

	6.4 Verweise auf andere Abschnite
	

	Informationen zu persönlichen Vorsichtsmaßnahmen – siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Abfallentsorgung – siehe Abschnitt 13.

	

	7. Handhabung und Lagerung
	

	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	

	Schutzmaßnahmen: Berührung mit den Augen vermeiden.
Umweltschutzmaßnahmen: Es ist nicht gefährlich für die Umwelt.
Hinweise zur Arbeitshygiene: Beachten Sie die Regeln der persönlichen Hygiene.

	

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	

	Lagerbedingungen
	Im Bereich von 0 to 35ºC zu lagern
	

	Besondere Bestimmungen für die Verpackung
	Polymerverpackung für Lebensmittel
	

	Anforderung an Lagerräume
	Gute Belüftung
	

	Zusätzliche Informationen Lagerung
	Einhaltung der üblichen Hygienevorschriften 

	

	7.3 Spezifische Endanwendung(en)
	

	Nicht anwendbar
	

	8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung
	

	8.1 Zu überwachende Parameter
	

	Maximal zulässige Schadstoffkonzentrationen in der Luft im Arbeitsbereich

	Kupfer
	DNEL - 1 mg/m3
	

	8.2 Begrenzung und Überwachung dr Exposition
	

	Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen.

	

	8.2.1 Geeignete technische Maßnahmen 
	

	Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch, Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen Prozesskammern verwenden, Abluftanlagen oder alternative Ausrüstungen. Geräte und Behälter abdichten.
	

	8.2.2 Persönliche Schutzmaßnahmen, wie persönliche Schutzausrüstung
	

	Atemschutz
	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich
	

	Körperschutz
	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich
	

	Augenschutz
	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich
	

	Hautschutz
	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich
	

	8.2.3 Kontrollen der Umweltexposition


	Maßnahmen zur Vermeidung einer Exposition:
	Nicht erforderlich

	9. Physikalische und chemische Eigenschaften
	

	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	

	Aussehen
	Lösung
	

	Geruch
	ohne
	

	Geruchsschwelle
	--
	

	ph
	5-7
	

	Schmelzpunktbereich
	Keine Daten
	

	Anfänglicher Seidepunkt / -bereich
	Keine Daten
	

	Flammpunkt 0C
	--
	

	Verdunstungsrtae 
	Keine Daten
	

	Zündtemperatur 0C
	Nicht entflammbar
	

	Untere-obere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen

	Keine Daten
	

	Dampfdruck
	Keine Daten
	

	Dampfdichte je nach Druck
	Keine Daten
	

	Dichte
	1,00-1,07 g/Sm3
	

	Wasserlöslichkeit
	löslich
	

	Verteilungskoefizient: n-Octanol / Wasser

	löslich
	

	Explosivität
	Nicht explosiv
	

	
	
	

	Viskosität
	Keine Daten
	

	9.2 Additional information
	
	

	Keine verfügbar
	

	
	

	10. Stabilität und Reaktivität
	

	10.1 Reaktivität
	Keine Reaktivität
	

	10.2 Chemische Stabilität
	Das Produkt ist stabil
	

	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf
	

	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Extreme Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen vermeiden 
	

	10.5 Unverträglich Materialien
	keine

	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
	Unter normalen Lager- und Gebrauchsbedingungen keine

	11. Toxikologische Angaben

	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

	Klinische Einstufung der akuten Vergiftung

	Nicht toxisch

	Die am stärksten betroffenen Organe, Gewebe und Systeme

	Schleimhäute

	Akute toxikologische Indikation

	Kupfer DL50 - 2500 mg/kg (mouse)

	Ätz- reiwirkung auf die Haut
	Leichte Heutreizung möglich

	Augenreizung/Augenverletzung
	Leichte Augenreizung möglich

	Sensibilisierung Atemwege/Haut
	Keine Sensibilisierung

	Mutagenität von Keimzellen
	 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt 

	 Karzinogenität
	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt

	Reproduktionstoxizität
	Keine auswertbaren Daten

	Kurzzeitexposition
	Keine Nebenwirkung zu erwarten

	Langzeitexposition
	Keine Nebenwirkung zu erwarten

	 Aspirationsgefahr
	Nicht klassifizierbat

	12. Umweltbezogene Angaben

	12.1Umwelttoxizität:

	Ökotoxizität
	Keine Umweltbelastung

	Daten zur Ökotoxizität

	Akute Toxizität Fische:
	Kupfer - CL50 (4 days) 2,8-9150 µg/l

	Toxizität wirbelloser Wassertiere:
	Kupfer - CL50 (48 h) 1-1213 µg/l

	Toxizität Wasseralgen / Cyanobakterien:
	Kupfer - EC50 (72 h) 16,5 - 987 µg/l

	Toxizität Mikroorganismen
	Kupfer - NOEC50 (24 h) 320-640 µg/l

	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

	Abiotischer Abbau
	Keine verfügbaren Daten

	Biologischer Abbau
	Keine verfügbaren Daten

	12.3 Bioakkumulationspotenzial

	Nicht bestimmt

	12.4 Mobilität im Boden
	

	Nicht bestimmt
	

	12.5 Ergebnisse der PBT and vPvB Bewertung
	

	SILVER 50% AND COLLOIDAL COPPER 50% enthalten keine PBT oder vPvB Komponenten
	

	12.6 Andere negative Effekte 
	

	keine
	

	13. Hinweise zur Entsorgung
	

	13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
	

	Entsorgungsmethoden
	Die Abfallentsorgung muss unter strikter Einhaltung der nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung erfolgen.

	

	Abfallregeln / Abfallkategorien aus Europäischem Abfallkatalog EAK / AVV

	Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder soweit als möglich minimiert werden. Verpackungsabfall der Verwertung zuführen.  
	

	Fachgerechte Entsorgung
	Die Abfallentsorgung muss unter strikter Einhaltung der nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung erfolgen.

	

	

14. Angaben zum Transport
	

	Trasnportwege

	Güterzug (RID)
	Das Produkt gilt nicht als Gefahrgut im Sinne der TDG-Vorschriften

	Ferngut (ADR)
	Das Produkt gilt nicht als Gefahrgut im Sinne der TDG-Vorschriften

	Seefracht (IMDG)
	Das Produkt gilt nicht als Gefahrgut im Sinne der TDG-Vorschriften

	Luftfracht (IATA/ICAO)
	Das Produkt gilt nicht als Gefahrgut im Sinne der TDG-Vorschriften

	14.1 ONU Nummer
	keine

	14.2 Versandbezeichung der Vereinten Nationen
	keine

	14.3 Transportgefahrenklasse
	keine

	14.4 Verpackungsgruppe
	keine

	14.5 Umweltrisiko
	kein

	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	keine

	15. Rechtsvorschriften
	

	1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff/Gemisch
	

	1. Richtline (EC) 1272/2008
2. Richtlinie (EC) 453/2010
3. Richtinie (EC) 1907/2006
	

	 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
 Seveso-Kategorie 
 Richtlinie 2012/18 / EG: P5c Beschränkungen in Bezug auf das Produkt oder die enthaltenen Stoffe gemäß 
 Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006 Produkt Punkt 3 
 40 Stoffe der Kandidatenliste (Art. 59 REACH) basierend auf verfügbaren Daten, enthält das Produkt keine SVHC-
 Stoffe in Prozent von mehr als 0,1 %. Zulassungspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH) 
 Keine Ausfuhrnotifizierungspflichtige Stoffe Reg.-Nr. (EG) 649/2012: 
 Keine Stoffe, die dem Rotterdamer Übereinkommen unterliegen: 
 Keine Stoffe, die dem Stockholmer Übereinkommen unterliegen: 
 Keine Gesundheitskontrollen 
	

	Die Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für das Produkt nicht durchgeführt

	


LEGENDE: 
ADR: Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
CAS-NUMMER: Nummer des Chemical Abstract Service
EC50: Konzentration, die bei 50 % der zu testenden Personen Wirkung zeigt
CE-Kennzeichnung: Identifikationsnummer im ESIS (Europäisches Altstoffarchiv)
CLP: EG-Verordnung 1272/2008
DNEL: Abgeleiteter Nicht-Effekt-Level
EmS: Notfallplan
GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IATA DGR: Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter der International Association of Air Transport
IC50: Konzentration der Immobilisierung von 50 % der getesteten Personen
IMDG: Internationaler Seeschifffahrtskodex für den Transport gefährlicher Güter
IMO: Internationale Seeschifffahrtsorganisation
INDEXNUMMER: Identifikationsnummer in Anhang VI der CLP-Verordnung
LC50: Tödliche Konzentration 50 %
LD50: Tödliche Dosis 50 %
OEL: Expositionsniveau am Arbeitsplatz
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch gemäß REACH
PEC: Vorhergesagte Umweltkonzentration
PEL: Vorhergesagtes Expositionsniveau
PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH: Verordnung EG 1907/2006
RID: Verordnung für die internationale Beförderung gefährlicher Güter mit der Bahn
TLV : Schwellenwert
TLV CEILING: Konzentration, die zu keinem Zeitpunkt beruflicher Exposition überschritten werden darf.
TWA STEL: Kurzfristiger Expositionsgrenzwert
TWA: Gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert
VOC: Flüchtige organische Verbindung
vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar laut REA

	16. Sosntige Angaben

	Zuordnung des Sicherheitsdatenblattes

	Das Sicherheitsdatenblatt informiert nachgeschaltete Anwender über die Gefahren des Produktes und Möglichkeiten zur Vermeidung ihrer negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
Das Sicherheitsdatenblatt kann bei Zollkontrollen, Frachttransporten, Notfalleinsätzen, Abfallentsorgung, Entwicklung von Notfallplänen, Einweisungen, Entwicklung von Sonderschulprogrammen, Personalqualifizierung, Kennzeichnung Produkt verwendet werden.

	Verwendung des Sicheheitsdatenblattes
	Zur Entwicklung von Regelwerken zu Arbeitssicherheits- anforderungen und Umweltschutz; als Grundlage für medizinische und ökologische Maßnahmen bei der Herstellung, Verwendung, Lagerung und dem Transport des Produkts, bei der Organisation der Herstellung und der hygienischen Beurteilung der Arbeitsbedingungen, beim Import oder Export als Teil der Begleitdokumentation

	Anwendungsanweisung
	Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durchlesen bevor dieses Produkt verwendet wird.

	Nicht empfohlene Verwendung
	Die Informationen gelten für das beschriebene Produkt. Es ist Möglicherweise werden angaben nicht gültig, wenn dieses Produkt in Verbindung mit anderen Materialien oder in einem anderen Herstellungsprozess verwendet wird. Der Verbraucher eines Produkts ist für die Folgen seiner Verwendung für bestimmte Zwecke verantwortlich.

	Abkürzungen 
	DL50 – tödliche Dosis;
DNEL – Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert 
LC50 - mittlere tödliche Konzentration;
EC50 - wirksame Konzentration;
PBT oder vPvB – persistenter oder sehr persistenter bioakkumulierbarer Stoff.


	Informationsquellen 
	Hazardous Substances Database (HSDB) der United States National Library of Medicine
ECHA-Datenbank registrierter Stoffe
GESTIS-Datenbank zu Umweltstoffen.




Hinweis für den Leser
Die vorgenannten Informationen sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die zur Herstellung der Produkte im Ursprungsland verwednete Rezeptur. Da sich Daten, Standards und Regularien ändern können und die Nutzungs- und Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keine Garantie für die Vollständigkeit oder fortlaufende Richtigkeit der Informationen geben. 
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